
 

 

 

 

 

 

 

KVK ZusatzVersorgungsKasse, Postfach 10 41 44, 34041 Kassel 

 

An die Mitglieder 

der KVK ZusatzVersorgungsKasse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom 

 

Unser Zeichen 

 

 

 

Rundschreiben Nr. 2/2012  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über das Thema 

"Berücksichtigung von Mutterschutzzeiten in der Zusatzversorgung". 

 

Im Mitgliederrundschreiben 1/2012 haben wir Sie über die tarifvertragliche Neuregelung zur Berücksichtigung 

von Mutterschutzzeiten informiert. In der Pflichtversicherung wurden diese Zeiten bisher als Unterbrechungs-

zeiten ohne laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gemeldet. Neu ist, dass Mutterschutzzeiten nun 

als Zeiten mit zusatzversorgungspflichtigem Entgelt und damit auch als Umlage- bzw. Beitragsmonate be-

wertet werden. Für die Arbeitgeber fallen keine zusätzlichen Kosten an, denn Umlagen bzw. Beiträge werden 

nicht erhoben. 

 

Diese neue Berücksichtigung der Mutterschutzzeiten bringt eine Vielzahl von notwendigen Bearbeitungs-

schritten mit sich, von der Meldung der Zeiten ab dem Jahr 2012, über die Antragstellung für Zeiten bis zum 

Jahr 2011, bis zur Neuberechnung von Startgutschriften und Renten.  

Wir haben für Sie ein Merkblatt zu diesem Thema erstellt, das auch Meldebeispiele beinhaltet. Das Merkblatt 

ist diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt. Sie finden es auch auf unserer Homepage  

www.kvk-kassel.de unter der Rubrik "Arbeitgeber" – "Rundschreiben".  

 

Wichtig für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen ist:  

Wir werden uns mit allen Frauen in Verbindung setzen, für die Elternzeit bzw. die Kennziffer 21 (in 

Zeiträumen vor dem Jahr 2002) gemeldet wurde. Neben einem Antrag auf Berücksichtigung der 

Mutterschutzzeiten werden diese Frauen auch ein Informationsschreiben erhalten.  
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Im ersten Schritt werden wir mit den Versorgungskonten 2011, die wir im Herbst dieses Jahres versenden, 

alle Frauen, für die in den Jahren zwischen 2002 und 2011 Elternzeit gemeldet wurde, zur Antragstellung 

auffordern. 

Die weitere Vorgehensweise ist im Punkt 4.1. im Merkblatt beschrieben.  

 

Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

K. Werner 

Direktor der KVK Kommunale Versorgungskassen Kurhessen-Waldeck 


